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1 Beschreibung des VSG „Großes Landgrabental, Galenbe-

cker und Putzarer See“, DE 2347-401 

Kennziffer DE 2347-401 

Name Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See 

Fläche 14.190,00 ha 

Gemeinde Treptower Tollensewinkel, Friedland, Neverin, Anklam-Land, Stadt Stras-

burg (Uckermark), Torgelow-Ferdinandshof 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald 

Kurzcharakteristik 

und Bedeutung 

Aus zwei großen nährstoffreichen Flachwasserseen und Grünlandflächen 

bestehendes Schutzgebiet.  

Aktuell bedeutsames Rastgeschehen von Kranichen, Enten und Gänsen. 

Besiedlung der Randbreiche in der jüngeren Steinzeit. Ab 1718 erste 

Entwässerungsmaßnahmen. Im 19.Jh. nahm verbunden mit der 

Entwässerung die Nutzung zu. 

Größtes Niedermoorgebiet in Nordostdeutschland. «Kurzcharakteristik» 
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Vogelarten1 nach 

Anhang I bzw. 

nach Art. 4 Abs. 2 

der VS-RL 

Erhaltungszustand  

(A) = hervorragend  

(B) = gut  

(C) = durchschnitt-

lich oder beschränkt 

(/) = nicht bekannt 

Aus Standarddaten-

bogen (SDB).  

Brutvogel 

 Eisvogel (Alcedo atthis) (B) 

 Schreiadler (Aquila pomarina) (B) 

 Rohrdommel (Botaurus stellaris) (B) 

 Weißstorch (Ciconia ciconia) (B) 

 Rohrweihe (Circus aeruginosus) (A) 

 Wachtelkönig (Crex crex) (B) 

 Mittelspecht (Dendrocopos medius) (B) 

 Schwarzspecht (Dryocopus martius) (B) 

 Zwergschnäpper (Ficedula parva) (B) 

 Kranich (Grus grus) (B) 

 Seeadler (Haliaeetus albicilla) (B) 

 Neuntöter (Lanius collurio) (A) 

 Blaukehlchen (Luscinia svecica) (B) 

 Schwarzmilan (Milvus migrans) (A) 

 Rotmilan (Milvus milvus) (A) 

 Fischadler (Pandion haliaetus) (B) 

 Wespenbussard (Pernis apivorus) (B) 

 Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) (B) 

 Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) (B) 

Zug- & Rastvogel, Überwinterer 

 Schnatterente (Anas strepera) (B) 

 Blässgans (Anser albifrons) (B) 

 Saatgans (Anser fabalis) (B) 

 Zwergschwan (Cygnus columbianus bewickii) (B) 

 Kranich (Grus grus) (B) 

Schutzzweck und 

Erhaltungsziele 

(gemäß Natura 

2000-LVO M-V, 

Fassung vom 

09.08.2016) 

§3 Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG 

Erhaltungsziel des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes ist es, 

durch die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestand-

teile dazu beizutragen, dass ein günstiger Erhaltungszustand der in Artikel 4 

Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Vogelarten 

erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 1 werden als maßgebliche 

Bestandteile die Vogelarten und die hierfür erforderlichen Lebensraumele-

mente gebietsbezogen festgesetzt. 

Maßgebliche Gebietsbestandteile gem. Anlage 1 

1 Fett gedruckt sind diejenigen Arten, für die gemäß BNatSchG (§ 45b Absatz 1 bis 5) oder Artenschutzrechtliche Arbeits- und 
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA) – Teil Vögel (LUNG MV, 2016), Ein-
flüsse durch Windenergieanlagen bekannt sind. 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 

VSG „Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ (DE 2347-401) 

17.07.2025 4 

Brutvogel 

Blaukehlchen (Luscinia svecica)   

- von Wasser und horstartig verteilten Gebüschen durchsetzte 

Röhrichte und Verlandungszonen 

- von Grauweidengebüschen durchsetzte Torfstiche 

Eisvogel (Alcedo atthis) 

- störungsarme Bodenabbruchkanten von steilen Uferwänden an 

Flüssen und Seen, ersatzweise auch Erdabbaustellen und 

Wurzelteller geworfener Bäume in Gewässernähe (Nisthabitat) 

sowie 

- ufernahe Bereiche fischreicher Stand- und Fließgewässer mit 

ausreichender Sichttiefe und uferbegleitenden Gehölzen 

(Nahrungshabitat mit Ansitzwarten) 

Fischadler (Pandion haliaetus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Windkraftanlagen) 

- mit fischreichen Gewässern mit ausreichender Sichttiefe 

und 

- mit herausragenden Altbäumen in Wäldern oder Altbäumen an 

Waldrändern sowie anderen exponierten Horstunterlagen (z. B. 

Stromleitungsmasten) und Störungsarmut in der Brutperiode 

(Nisthabitat) 

Kranich (Grus grus) 

- störungsarme nasse Waldbereiche, wasserführende Sölle und Sen-

ken, Moore, Sümpfe, Verlandungszonen von Gewässern und rena-

turierte Polder 

- angrenzende oder nahe störungsarme landwirtschaftlich genutzte 

Flächen (insbesondere Grünland) 

Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

- Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen 

an Altbeständen und stehendem Totholz sowie mit Beimischungen 

älterer grobborkiger Bäume (u. a. Eiche, Erle und Uraltbuchen) 

Neuntöter (Lanius collurio) 

- strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen oder dornige 

Einzelsträucher mit angrenzenden als Nahrungshabitat dienenden 

Grünlandflächen, Gras- oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen 

(ersatzweise Säume) 

- Heide- und Sukzessionsflächen mit Einzelgehölzen oder halboffe-

nem Charakter 

- Strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit Gebüschen 

und halboffene Moore 

Rohrdommel (Botaurus stellaris) 
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- breite, störungsarme und weitgehend ungenutzte Verlandungszonen 

mit Deckung bietender Vegetation (insbesondere Alt-Schilf- und/ o-

der typhabestimmte Röhrichte), 

- in Verbindung mit störungsarmen nahrungsreichen Flachwasserbe-

reichen an Seen, Torfstichen, Fischteichen, Flüssen, offenen Was-

sergräben oder in renaturierten Poldern 

Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit störungsarmen, weitgehend ungenutzten Röhrichten mit mög-

lichst hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten und ge-

ringem Druck durch Bodenprädatoren (auch an Kleingewässern) 

und 

- mit ausgedehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich genutz-

ten Flächen (insbesondere Grünland) als Nahrungshabitat 

Rotmilan (Milvus milvus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen 

und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem stö-

rungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und Baum-

reihen (Bruthabitat) 

und 

- mit hohen Grünlandanteilen sowie möglichst hoher Strukturdichte 

(Nahrungshabitat) 

Schreiadler (Aquila pomarina) 

möglichst großflächige unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbe-

sondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftan-

lagen) 

- mit störungsarmen Waldgebieten (Laub- und Laub-Nadel-Mischwäl-

der) und darin eingeschlossenen Schreiadlerschutzarealen mit aus-

gedehnten Altbeständen, die einen ausreichend hohen Schlussgrad 

aufweisen (Bruthabitat) 

und 

- mit hohen Grünlandanteilen (vorzugsweise störungsarm und nahe 

des Brutwaldes, ersatzweise auch grünlandähnliche Flächen und 

niedrigwüchsige Dauerkulturen) sowie einer hohen Dichte an linien-

haften Gehölzstrukturen und Feuchtlebensräumen 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen 

und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem stö-

rungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und Baum-

reihen (Bruthabitat) 
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und 

- mit hohen Grünlandanteilen und/oder fischreichen Gewässern als 

Nahrungshabitat 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

- größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Nadel- und 

Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen und 

Totholz 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit störungsarmen Wäldern (vorzugsweise Laub- und Laub-Nadel-

Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze) mit ausreichend hohen An-

teilen an Altbeständen als Bruthabitat 

sowie 

- fisch- und wasservogelreiche Seen als Nahrungshabitat 

Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 

- Hecken, Gebüsche und Waldränder mit einer bodennahen Schicht 

aus dichten, dornigen Sträuchern und angrenzenden offenen Flä-

chen (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland, Trockenrasen, 

Hochstaudenfluren, Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flä-

chen) 

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 

- störungsarme Verlandungsbereiche von Gewässern, lockere 

Schilfröhrichte mit kleinen Wasserflächen, Torfstiche, seggen- und 

binsenreiche Nasswiesen, renaturierte Polder 

Wachtelkönig (Crex crex) 

- Grünland (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland) mit Deckung 

gebender Vegetation, flächige Hochstaudenfluren, Seggenriede so-

wie Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen 

Weißstorch (Ciconia ciconia) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (im Hinblick auf 

Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen)  

- mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) Grünland-

flächen sowie Kleingewässern und feuchten Senken (Nahrungshabi-

tat), 

sowie 

- Gebäude und Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen (Horststand-

ort) 

Wespenbussard (Pernis apivorus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit möglichst großflächigen und störungsarmen Waldgebieten (vor-

zugsweise Laub- oder Laub-Nadel-Mischwälder) mit ausreichend 

hohen Anteilen an Altbeständen als Bruthabitat 
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und 

- mit Offenbereichen mit hoher Strukturdichte (insbesondere Trocken 

und Magerrasen, Heiden, Feucht- und Nassgrünland, Säume, Gras- 

oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen nahe des Brutwaldes) 

Zwergschnäpper (Ficedula parva) 

- Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen 

an Beständen mit stehendem Totholz (Höhlungen als Nistplatz), mit 

wenig oder fehlendem Unter- und Zwischenstand sowie gering aus-

geprägter oder fehlender Strauch- und Krautschicht (Hallenwälder) 

Zug- & Rastvogel, Überwinterer 

Blässgans (Anser albifrons)   

- Seen mit größeren störungsarmen Bereichen als Schlafgewässer 

und landseitig nahe gelegenen störungsarmen Bereichen als 

Sammelplätze 

sowie 

- große unzerschnittene und möglichst störungsarme 

landwirtschaftlich genutzte Flächen als Nahrungshabitat 

Kranich (Grus grus) 

- störungsarme, seichte Gewässerbereiche (z. B. flache Seebuchten, 

renaturierte Polder) und landseitig nahe gelegene störungsarme 

Bereiche als Schlaf- und Sammelplätze 

sowie 

- große unzerschnittene und möglichst störungsarme 

landwirtschaftlich genutzte Flächen als Nahrungshabitat in der Nähe 

der Schlaf- und Sammelplätze 

Saatgans (Anser fabalis) 

- Seen mit größeren störungsarmen Bereichen als Schlafgewässer 

und landseitig nahe gelegenen störungsarmen Bereichen als 

Sammelplätze 

und 

- große unzerschnittene und möglichst störungsarme 

landwirtschaftlich genutzte Flächen als Nahrungshabitat 

Schnatterente (Anas strepera) 

- störungsarme, flache Buchten größerer Seen mit ausgeprägter 

Submersvegetation sowie renaturierte Polder 

Zwergschwan (Cygnus columbianus bewickii) 

- störungsarme Flachwasserbereiche von Seen (vorzugsweise mit 

Submersvegetation) oder Überschwemmungsflächen 

sowie 

- große unzerschnittene und möglichst störungsarme 

landwirtschaftlich genutzte Flächen als 

Nahrungshabitat«Erhaltungsziele2» 
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Ausgewertete Da-

tengrundlagen 
 Standarddatenbogen für das VSG DE 2347-401 „Großes 

Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ (05/2017) 

 Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung – Natura 2000-LVO M-V – 

Anlage 1 (Fassung vom 09.08.2016): VSG DE 2347-401 „Großes 

Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“. 

 Ein Managementplan für das Gebiet ist nicht vorhanden. Das VSG 

„Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ (DE 2347-

401) wird jedoch von mehreren Gebieten Gemeinschaftlicher Bedeu-

tung (GGB) mit folgenden Managementplänen überlagert: „Putzarer 

See“ (DE 2248-301) aus Oktober 2010, „Talmoorkomplex des Kleinen 

Landgrabens bei Werder“ (DE 2246-301) aus 2010, „Demnitzer Bruch, 

Schafhorst und Lübkowsee“ (DE 2348-302) aus April 2018 und „Galen-

becker See“ (DE 2348-301) aus Juni 2019.  
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2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 

2.1 Potenzielle Wirkungen der Vorranggebiete Wind 

potenzielle Auswirkungen (AW) der Vorranggebiete Wind

baubedingte AW:   Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch Flächeninan-

spruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 Habitatverlust durch Störungen von geschützten Vogelarten durch 

Lärm, Erschütterungen, visuelle Wirkungen 

anlagebedingte AW:   Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch Flächeninan-

spruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende oder regel-

mäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

betriebsbedingte AW:   Kollisionsbedingte Individuenverluste 

 Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende oder regel-

mäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche und kollisionsempfindli-

che Vogelarten 

 Habitatverlust durch Störungen von geschützten Vogelarten insbeson-

dere durch visuelle Wirkungen und Lärm 
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2.2 VR Wind 23 Altentreptow-O 

2.2.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 23 Altentreptow-O 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden 
Altentreptow (Stadt), Grapzow, Grischow und Werder, 
nordöstlich der Stadt Altentreptow. Es hat eine Größe 
von etwa 656,3 ha. Im Plangebiet befinden sich bereits 
42 WEA. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 2.768 m zu 
diesem. 
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Das Plangebiet umfasst vorwiegend landwirtschaftliche Flächen, geringfügig Gehölze, Gehölzreihen, 
Baumbestände und Hecken, kleine Gewässer, eine Gewässerachse, Sumpf, Röhricht und Schilf, sowie 
die Bundesautobahn und weitere Straßen. Im VR Wind befinden sich bereits 42 vorhandene 
Windenergieanlagen. Mit einem Zubau an WEA ist lediglich vereinzelt im VR Wind oder im nördlichsten 
und westlichsten Randbereich zu rechnen. Das VSG erstreckt sich nordöstlich, östlich und südöstlich 
um das Plangebiet. Lediglich der westlich gelegene Teil des VSG liegt im betrachtungsrelevanten 
Bereich. Zwischen dem VSG östlich bzw. nordöstlich des Plangebiets und dem Plangebiet verlaufen die 
Landstraße L 273 und die Kreisstraße K 65. Zusätzlich liegen östlich des Plangebiets die Orte Wodarg, 
Werder und Siedenbollentin zwischen VSG und Plangebiet. Auch ein größeres Waldgebiet ist hier gele-
gen. Südöstlich des Plangebiets befindet sich der Ort Grischow zwischen VSG und Plangebiet. 

Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind windenergiesensible 
Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für 
diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich (gem. Anlage 1 
Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 2.768 m ist, können anlage-
, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das 
VR Wind in einem Abstand von mindestens 2.768 m Entfernung vom VSG 'Großes Landgrabental, 
Galenbecker und Putzarer See' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden 
Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. Davon abweichend verbleibt der Weißstorch mit einem 
erweiterten Prüfbereich von 2.000 m (gem. BNatSchG) als Erhaltungszielart des VSG weiterhin 
betrachtungsrelevant, da sich innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze ein Weißstorchhorst 
befindet, welcher somit Bestandteil des VSG ist (vgl. Natura-2000-LVO MV) und innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs zum VR Wind gelegen ist. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 23 Altentreptow-O die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten2 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten3

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten4

Schreiadler (r, 3000 m) - Blässgans (c, 3000 m) 

Saatgans (c, 3000 m) 

Zwergschwan (c, 3000 m) 

Kranich (c, 3000 m) 

Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Seeadler (r, 5000 m) 
 Rotmilan (r, 3500 m) 
 Fischadler (r, 3000 m) 
 Weißstorch (r, 2000 m)  

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2347-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielarten, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelart Rotmilan sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-
WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die Bestände der Großvogelarten Schwarz- 
und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in Mecklenburg-Vorpommern landesweit 
erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb der bekannten 
Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von einem Brutvorkommen im 

2 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

3 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

4 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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VSG ausgegangen. Die Erhaltungszielart Seeadler, welche einen Verbreitungsschwerpunkt in 
Mecklenburg-Vorpommern hat und eng an größere Gewässer gebunden ist, hat bekannte 
Brutnachweise im VSG DE 2347-401. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, für welchen 
Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt vorzugsweise 
herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als Bruthabitat. Im 
VSG DE 2347-401 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) sind 
Fischadlerbruten bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten 
Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Die Arten Rotmilan, Seeadler 
und Fischadler werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Schreiadler und Weißstorch, sowie die 
störungsempfindlichen Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Schreiadler bevorzugt störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat 
und ist auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld zur Nahrungssuche angewiesen. In 
Mecklenburg-Vorpommern, wo etwa 80 % der gesamtdeutschen Schreiadler-Population brüten, sind 
Schreiadlerschutzareale ausgewiesen (LUNG MV, 2016). Innerhalb des VSG ist ein bekannter Brutwald 
gelegen und das VR Wind 23 liegt zwar außerhalb des zentralen (3.000 m), aber innerhalb des 
erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu bekannten Horststandorten der Art. 

Der Weißstorch hat seine Horststandorte vorwiegend in Siedlungsbereichen und nutzt zur 
Nahrungssuche vorzugsweise frische bis nasse Grünlandflächen. Im VSG 'Großes Landgrabental, 
Galenbecker und Putzarer See' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-
LVO MV) sind Brutnachweise des Weißstorchs bekannt, welche sich außerhalb des zentralen (1.000 
m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (2.000 m) um das VR Wind 23 befinden. 

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie A, Nahrungs- und Ruhegebiete 'Land' und 'Gewässer' der Stufen 2-4, Schlafplätze des 
Rastgebiets der Kategorie A[*] 'Galenbecker See und Friedländer Große Wiese' für Schwäne, Gänse 
(Galenbecker See, Untersee) und Kraniche (Galenbecker See, Untersee, Obersee). Das VR Wind liegt 
außerhalb der relevanten Prüfbereiche gem. AAB-WEA zu allen Rastgebieten von Blässgans, Saatgans, 
Zwergschwan und Kranich im VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
störungsempfindlichen Rastvorkommen ausgeschlossen werden, da die Rastgebiete der 
Erhaltungszielarten außerhalb des relevanten Prüfbereichs um das VR Wind liegen und zudem der Lärm 
und die Erschütterungen während der Bautätigkeit zeitlich begrenzt sind. Baubedingte Störungen der 
weiteren Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten im VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. 

Da das VR Wind außerhalb der relevanten Prüfbereiche zu allen Rastgebieten der 
erhaltungszielgegenständlichen und betrachtungsrelevanten Rastvogelarten im VSG gelegen ist, sind 
betriebsbedingte Störwirkungen auf die Rastvogelvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen 
nicht zu erwarten. 
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Zudem bestehen im VR Wind bereits 42 WEA , sodass die Flächen im Umfeld des VR Wind bezüglich 
der Störwirkungen durch WEA stark vorbelastet sind. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, 
die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant ist dies für die Rastvorkommen von Gänsen, 
Schwänen und Kranichen.  

Eine anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für Blässgans, Saatgans, 
Zwergschwan und Kranich jedoch nicht zu erwarten, da keine Schlafplätze oder Nahrungsflächen des 
VSG im relevanten Prüfbereich um das VR Wind gelegen sind. Darüber hinaus stellt die Vorbelastung 
durch die bestehenden WEA bereits eine Zerschneidungs- und Barrierewirkung für die 
störungsempfindlichen Arten dar. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Weißstorch und Schreiadler potenziell relevant. 
Daher ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder 
Flugkorridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielart vorliegen. 

Für Weißstorch und Schreiadler sind lediglich im erweiterten Prüfbereich aktuelle Brutnachweise 
bekannt. Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten ist durch das 
VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine 
ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen den Brutplätzen im VSG und 
Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten 
und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
insgesamt ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.3 VR Wind 24 Breest 

2.3.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 24 Breest 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Breest 
zwischen den Ortschaften Breest und Groß Below. Es 
hat eine Größe von etwa 57,3 ha. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 1.617 m zu 
diesem. Das Plangebiet umfasst vorwiegend landwirtschaftliche Flächen, geringfügig Hecken, eine 
Bundesautobahn und eine Freileitung. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. 
Zwischen dem VSG südlich des Plangebietes und dem Plangebiet verläuft die Bundesstraße 199. Zu-
sätzlich liegt die Ortschaft Breest, offene Agrarlandschaft und einige Baumreihen zwischen VSG und 
Plangebiet. 
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Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind windenergiesensible 
Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für 
diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich (gem. Anlage 1 
Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 1.617 m ist, können anlage-
, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das 
VR Wind in einem Abstand von mindestens 1.617 m Entfernung vom VSG 'Großes Landgrabental, 
Galenbecker und Putzarer See' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden 
Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 24 Breest die folgenden windenergiesensiblen 
Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der artspezifischen zentralen 
Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten5 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten6

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten7

Schreiadler (r, 3000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

- Blässgans (c, 3000 m) 

Saatgans (c, 3000 m) 

Zwergschwan (c, 3000 m) 

Kranich (c, 3000 m) 

Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Weißstorch (r, 2000 m) 
 Rohrweihe (r, 2500 m) 
 Schwarzmilan (r, 2500 m) 
 Rotmilan (r, 3500 m) 
 Fischadler (r, 3000 m) 
 Wespenbussard (r, 2000 m)  

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2347-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielarten, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelarten Rohrweihe, Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard sind im artspezifischen 
erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG 
bekannt. Die Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und 
Fischadler werden in Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den 
Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-
Erhaltungszielarten daher nicht von einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Für den 
betrachtungsrelevanten Schreiadler sind in Mecklenburg-Vorpommern gem. AAB-WEA 
Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Im VSG ist ein bekannter Schreiadler-Brutwald gelegen. Die 
Erhaltungszielart Seeadler, welcher einen Verbreitungsschwerpunkt in Mecklenburg-Vorpommern hat 
und eng an größere Gewässer gebunden ist, hat bekannte Brutnachweise im VSG DE 2347-401. Der 
Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, für welchen Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des 
deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt vorzugsweise herausragende Altbäume und 
ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als Bruthabitat. Im VSG DE 2347-401 bzw. 
innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) sind Fischadlerbruten bekannt. 
Für den erhaltungszielgegenständlichen Weißstorch sind im VSG DE 2347-401 bzw. innerhalb von 2 
km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) Brutnachweise bekannt. Das VR Wind liegt 
jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser 

5 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

6 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

7 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Großvogelarten des VSG. Die Arten Schreiadler, Seeadler, Fischadler, Weißstorch, Rohrweihe, 
Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die störungsempfindlichen Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen 
des VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Es verbleiben aufgrund der artspezifischen Prüfabstände und der Entfernung des VR Wind zum VSG 
bzw. zu Brutnachweisen oder potenziell geeigneten Bruthabitaten keine Erhaltungszielarten des VSG, 
welche gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als kollisionsgefährdet durch WEA 
einzustufen sind, als betrachtungsrelevant. Beeinträchtigungen des Schutzzwecks des VSG durch 
betriebsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen durch Kollisionen können daher von 
Vornherein ausgeschlossen werden. 

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie A, Nahrungs- und Ruhegebiete Land und Gewässer der Stufen 2-4, Schlafplatz der Kategorie 
A[*] 'Galenbecker See und Friedländer Große Wiese' für Schwäne, Gänse (Galenbecker See, Untersee) 
und Kraniche (Galenbecker See, Untersee, Obersee). Das VR Wind liegt außerhalb der relevanten 
Prüfbereiche gem. AAB-WEA zu allen Rastgebieten von Blässgans, Saatgans, Zwergschwan und 
Kranich im VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
störungsempfindlichen Rastvorkommen ausgeschlossen werden, da das VR Wind außerhalb des 
relevanten Prüfbereichs zu allen Rastgebieten der Erhaltungszielarten liegt und zudem der Lärm und 
die Erschütterungen während der Bautätigkeit zeitlich begrenzt sind. Baubedingte Störungen weiterer 
Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen des VSG ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. Da das VR Wind 
außerhalb der relevanten Prüfbereiche zu allen Rastgebieten der erhaltungszielgegenständlichen und 
betrachtungsrelevanten Rastvogelarten im VSG gelegen ist, sind betriebsbedingte Störwirkungen auf 
die Rastvogelvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen nicht zu erwarten.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, 
die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbe-
sondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant 
ist dies für die Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen. Eine anlage- und 
betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für Blässgans, Saatgans, Zwergschwan und 
Kranich jedoch nicht zu erwarten, da keine Schlaf-/Rastplätze oder Nahrungsflächen des VSG im 
relevanten Prüfbereich um das VR Wind gelegen sind. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 
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Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten potenziell relevant. Betriebsbedingte Beeinträch-
tigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeb-
lich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, konnten bereits im Vorhinein ausgeschlossen werden, 
da keine kollisionsgefährdeten Arten betrachtungsrelevant verbleiben. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung aus-
geschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 

VSG „Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ (DE 2347-401) 

17.07.2025 18 

2.4 VR Wind 26 Bartow-1 

2.4.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 26 Bartow-1 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 
Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Bartow, 
westlich der Stadt Bartow und nördlich von Groß Be-
low. Es hat eine Größe von etwa 66,5 ha. Im 
Plangebiet befinden sich bereits 4 WEA. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 4.115 m zu 
diesem. 
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Das Plangebiet umfasst hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen, Windenergieanlagen, Gehölzreihe, 
eine Bundesautobahn, eine Landesstraße, sowie weitere Wege und Straßen. Im VR Wind befinden sich 
bereits 4 vorhandene Windenergieanlagen. Mit einem Zubau an WEA ist lediglich im südöstlichen und 
südwestlichen Teil des VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG südöstlich des Plangebiets und dem 
Plangebiet verlaufen Straßen (A 20, B 199, L 35) und eine Stromtrasse. Zusätzlich liegen Offenlandbe-
reiche, Siedlungsbereiche und landwirtschaftliche Betriebe sowie kleine Waldflächen zwischen VSG und 
Plangebiet. 

Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind windenergiesensible 
Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für 
diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren Prüfbereich (gem. Anlage 1 Abschnitt 
1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 4.115 m ist, können anlage-, betriebs- 
und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das VR Wind in 
einem Abstand von mindestens 4.115 m Entfernung vom VSG 'Großes Landgrabental, Galenbecker und 
Putzarer See' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter 
betrachtet. 

Beeinträchtigungen von Vogelarten, welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegen-
über Störwirkungen durch WEA einzustufen sind, konnten somit bereits aufgrund der artspezifischen 
Prüfabstände und der Entfernung zwischen VR Wind und dem VSG im Vorhinein ausgeschlossen wer-
den, sodass Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten des VSG durch das VR Wind nicht zu er-
warten sind. 

Zentrale Prüfbereiche von windenergieempfindlichen Arten (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) sind somit 
ebenfalls insgesamt nicht betroffen. Es verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 26 Bartow-1 
daher lediglich die folgenden kollisionsgefährdeten Arten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das 
VR Wind innerhalb der artspezifischen erweiterten Prüfbereiche zum VSG befindet: 

 Schreiadler (r, 5000 m) 

 Seeadler (r, 5000 m). 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an Alt-
beständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' bekannte 
Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 26 liegt jedoch außerhalb des erweiterten Prüfbereichs von 5.000 
m zu den bekannten Horststandorten der Art. 

Der Schreiadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugs-
weise störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungs-
suche auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld angewiesen. In Mecklenburg-Vorpommern sind 
gem. AAB-WEA Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Für den Schreiadler ist innerhalb des VSG 
'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' ein bekannter Brutwald gelegen. Das VR Wind 
26 liegt jedoch außerhalb des erweiterten Prüfbereichs von 5.000 m zum Horststandort des Schreiadlers 
innerhalb des VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch Flächen-
inanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plan-
gebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck des VSG auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine 
störungsempfindlichen Vogelarten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen des VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
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Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung zu 
diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlagebedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkungen für zie-
hende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) 
fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Beeinträchtigungen für störungsempfindliche Vo-
gelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.). Auch betriebsbedingte Beeinträchtigungen in 
Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG 
auswirken, konnten bereits ausgeschlossen werden, da keine störungsempfindlichen Erhaltungszielar-
ten betrachtungsrelevant verbleiben. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die betrach-
tungsrelevant verbleibenden kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten potenziell relevant. Daher ist zu 
prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore 
zwischen Nahrungshabitaten und Brutplatz im VSG für diese Arten vorliegen, für welche das VR Wind 
eine Barriere darstellen würde. 

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Erhaltungszielarten Seeadler 
und Schreiadler ist nicht zu rechnen, da das VR Wind außerhalb des erweiterten Prüfbereichs zu 
bekannten Brutnachweisen der Arten im VSG liegt. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrier-
ewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.5 VR Wind 27 Pritzenow 

2.5.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 27 Pritzenow 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 
Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Bartow, 
nordöstlich der Stadt Bartow, östlich des Stadtteils 
Pritzenow. Es hat eine Größe von etwa 222,5 ha. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 4.236 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen, Wald, Gehölzreihen und eine 
Gewässerachse. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG 
nordwestlich und dem Plangebiet verlaufen Straßen (B199, K60) und eine Stromtrasse. Zusätzlich liegen 
Offenlandbereiche, vereinzelt Siedlungsstrukturen und Waldbereiche, zwischen VSG und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind windenergiesensible 
Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für 
diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren Prüfbereich (gem. Anlage 1 Abschnitt 
1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 4.236 m ist, können anlage-, betriebs- 
und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das VR Wind in 
einem Abstand von mindestens 4.236 m Entfernung vom VSG 'Großes Landgrabental, Galenbecker und 
Putzarer See' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter 
betrachtet. 

Beeinträchtigungen von Vogelarten, welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegen-
über Störwirkungen durch WEA einzustufen sind, konnten somit bereits aufgrund der artspezifischen 
Prüfabstände und der Entfernung zwischen VR Wind und dem VSG im Vorhinein ausgeschlossen wer-
den, sodass Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten des VSG durch das VR Wind nicht zu er-
warten sind. 

Zentrale Prüfbereiche von windenergieempfindlichen Arten (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) sind somit 
ebenfalls insgesamt nicht betroffen. Es verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 27 Pritzenow 
daher lediglich die folgenden kollisionsgefährdeten Arten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das 
VR Wind innerhalb der artspezifischen erweiterten Prüfbereiche zum VSG befindet: 

 Schreiadler (r, 5000 m) 

 Seeadler (r, 5000 m). 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an Alt-
beständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' bekannte 
Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 27 liegt jedoch außerhalb des erweiterten Prüfbereichs von 5.000 
m zu den bekannten Horststandorten der Art. 

Der Schreiadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugs-
weise störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungs-
suche auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld angewiesen. In Mecklenburg-Vorpommern sind 
gem. AAB-WEA Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Für den Schreiadler ist innerhalb des VSG 
'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' ein bekannter Brutwald gelegen. Das VR Wind 
27 liegt jedoch außerhalb des erweiterten Prüfbereichs von 5.000 m zu Horststandorten des 
Schreiadlers innerhalb des VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch Flächen-
inanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plan-
gebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck des VSG auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine 
störungsempfindlichen Vogelarten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen des VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung zu 
diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlagebedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkungen für zie-
hende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) 
fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Beeinträchtigungen für störungsempfindliche Vo-
gelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.). Auch betriebsbedingte Beeinträchtigungen in 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 

VSG „Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ (DE 2347-401) 

17.07.2025 23 

Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG 
auswirken, konnten bereits ausgeschlossen werden, da keine störungsempfindlichen Erhaltungszielar-
ten betrachtungsrelevant verbleiben. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die betrach-
tungsrelevant verbleibenden kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten potenziell relevant. Daher ist zu 
prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore 
zwischen Nahrungshabitaten und Brutplatz im VSG für diese Arten vorliegen, für welche das VR Wind 
eine Barriere darstellen würde. 

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Erhaltungszielarten Seeadler 
und Schreiadler ist nicht zu rechnen, da das VR Wind außerhalb des erweiterten Prüfbereichs zu 
bekannten Brutnachweisen der Arten im VSG liegt. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrier-
ewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung aus-
geschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 

VSG „Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ (DE 2347-401) 

17.07.2025 24 

2.6 VR Wind 28 Bartow-2 

2.6.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 28 Bartow-2 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Bartow, 
südlich der Stadt Jarmen. Es hat eine Größe von etwa 
177,8 ha. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 1.556 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst landwirtschaftliche Flächen, Wald, Gehölzreihen und Hecken, Gewässerachsen 
und eine Freileitung. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem 
VSG südöstlich des Plangebiets und dem Plangebiet verläuft die Bundesstraße B 199 sowie die Kreis-
straße K 60. Zusätzlich liegen die Orte Neuendorf B und Janow zwischen VSG und Plangebiet. Zwei 
Waldbereiche und ein landwirtschaftlicher Betrieb befinden sich ebenfalls zwischen VSG und Plange-
biet. 
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Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind windenergiesensible 
Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für 
diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich (gem. Anlage 1 
Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 1.556 m ist, können anlage-
, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das 
VR Wind in einem Abstand von mindestens 1.556 m Entfernung vom VSG 'Großes Landgrabental, 
Galenbecker und Putzarer See' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden 
Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 28 Bartow-2 die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten8 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten9

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten10

Schreiadler (r, 3000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

- Blässgans (c, 3000 m) 

Saatgans (c, 3000 m) 

Zwergschwan (c, 3000 m) 

Kranich (c, 3000 m) 

Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Weißstorch (r, 2000 m) 
 Rohrweihe (r, 2500 m) 
 Schwarzmilan (r, 2500 m) 
 Rotmilan (r, 3500 m) 
 Fischadler (r, 3000 m) 
 Wespenbussard (r, 2000 m)  

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2347-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielarten, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelarten Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbussard sind im artspezifischen erweiterten 
Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die 
Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in 
Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. 
Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von 
einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Für den betrachtungsrelevanten Schreiadler sind in 
Mecklenburg-Vorpommern gem. AAB-WEA Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Im VSG ist ein 
bekannter Schreiadler-Brutwald gelegen. Die Erhaltungszielart Seeadler, welcher einen 
Verbreitungsschwerpunkt in Mecklenburg-Vorpommern hat und eng an größere Gewässer gebunden 
ist, hat bekannte Brutnachweise im VSG DE 2347-401. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, 
für welchen Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt 
vorzugsweise herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als 
Bruthabitat. Im VSG DE 2347-401 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-
LVO MV) sind Fischadlerbruten bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des jeweiligen 
artspezifischen erweiterten Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Die 
Arten Schwarzmilan, Rotmilan, Wespenbussard, Schreiadler, Seeadler und Fischadler werden daher im 
Folgenden nicht weiter betrachtet. 

8 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

9 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

10 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Weißstorch und Rohrweihe, sowie die 
störungsempfindlichen Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Weißstorch hat seine Horststandorte vorwiegend in Siedlungsbereichen und nutzt zur 
Nahrungssuche vorzugsweise frische bis nasse Grünlandflächen. Im VSG 'Großes Landgrabental, 
Galenbecker und Putzarer See' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-
LVO MV) sind Brutnachweise des Weißstorchs bekannt, welche sich außerhalb des zentralen (1.000 
m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (2.000 m) um das VR Wind 28 befinden. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rohrweihe sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die nächsten Brutnachweise der Art im VSG sind im 
artspezifischen erweiterten Prüfbereich gelegen. Die Rohrweihe bevorzugt störungsarme, weitgehend 
ungenutzte Röhrichte mit hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten sowie geringem Druck 
durch Bodenprädatoren als Bruthabitat, aber auch kleinflächige Schilf- / Röhrichtbereiche werden zur 
Brut genutzt.  

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie A, Nahrungs- und Ruhegebiete 'Land' und 'Gewässer' der Stufen 2-4, Schlafplätze des 
Rastgebiets der Kategorie A[*] 'Galenbecker See und Friedländer Große Wiese' für Schwäne, Gänse 
(Galenbecker See, Untersee) und Kraniche (Galenbecker See, Untersee, Obersee). Das VR Wind liegt 
außerhalb der relevanten Prüfbereiche gem. AAB-WEA zu allen Rastgebieten von Blässgans, Saatgans, 
Zwergschwan und Kranich im VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
störungsempfindlichen Rastvorkommen ausgeschlossen werden, da die Rastgebiete der 
Erhaltungszielarten außerhalb des relevanten Prüfbereichs um das VR Wind liegen und zudem der Lärm 
und die Erschütterungen während der Bautätigkeit zeitlich begrenzt sind. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten im VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. 

Da das VR Wind außerhalb der relevanten Prüfbereiche zu allen Rastgebieten der 
erhaltungszielgegenständlichen und betrachtungsrelevanten Rastvogelarten im VSG gelegen ist, sind 
betriebsbedingte Störwirkungen auf die Rastvogelvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen 
nicht zu erwarten. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, 
die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 
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Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant ist dies für die Rastvorkommen von Gänsen, 
Schwänen und Kranichen.  

Eine anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für Blässgans, Saatgans, 
Zwerschwan und Kranich jedoch nicht zu erwarten, da keine Schlafplätze oder Nahrungsflächen des 
VSG im relevanten Prüfbereich um das VR Wind gelegen sind. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Weißstorch, Rohrweihe potenziell relevant. Da-
her ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flug-
korridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Für Weißstorch und Rohrweihe sind lediglich im erweiterten Prüfbereich aktuelle Brutnachweise 
bekannt. Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten Weißstorch 
und Rohrweihe ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der Habitatausstattung 
im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege 
zwischen dem Brutplatz im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere 
darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten 
und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
insgesamt ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.7 VR Wind 29 Friedland-S 

2.7.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 29 Friedland-S 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 
Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Friedland 
(Stadt), südlich der Stadt Friedland. Es hat eine Größe 
von etwa 158,4 ha. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 4.561 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen, Gehölzflächen und Hecken, kleine 
Gewässer und Gewässerachsen, Röhricht, Schilf, Sumpf und Straßen. Mit einem Zubau an WEA ist im 
gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG nordöstlich des Plangebiets und dem Plangebiet 
ist die Stadt Friedland mit Industrie- und Gewerbeflächen und Siedlungsstrukturen gelegen. Zusätzlich 
liegen landwirtschaftliche Betriebe, Offenlandbereiche, kleine Waldbereiche und Gewässerstrukturen 
zwischen VSG und Plangebiet. Straßen (B 197, L 281, L 28, L 282, K 116), Schienenwege und eine 
Stromtrasse verlaufen ebenfalls zwischen VSG und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind windenergiesensible 
Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für 
diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren Prüfbereich (gem. Anlage 1 Abschnitt 
1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 4.561 m ist, können anlage-, betriebs- 
und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das VR Wind in 
einem Abstand von mindestens 4.561 m Entfernung vom VSG 'Großes Landgrabental, Galenbecker und 
Putzarer See' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter 
betrachtet. 

Beeinträchtigungen von Vogelarten, welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegen-
über Störwirkungen durch WEA einzustufen sind, konnten somit bereits aufgrund der artspezifischen 
Prüfabstände und der Entfernung zwischen VR Wind und dem VSG im Vorhinein ausgeschlossen wer-
den, sodass Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten des VSG durch das VR Wind nicht zu er-
warten sind. 

Zentrale Prüfbereiche von windenergieempfindlichen Arten (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) sind somit 
ebenfalls insgesamt nicht betroffen. Es verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 29 Friedland-
S daher lediglich die folgenden kollisionsgefährdeten Arten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das 
VR Wind innerhalb der artspezifischen erweiterten Prüfbereiche zum VSG befindet: 

 Schreiadler (r, 5000 m) 

 Seeadler (r, 5000 m). 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an Alt-
beständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' bekannte 
Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 29 liegt jedoch außerhalb des erweiterten Prüfbereichs von 5.000 
m zu den bekannten Horststandorten der Art. 

Der Schreiadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugs-
weise störungsarme Waldgebiete mit ausgedehnten Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungs-
suche auf feuchte Grünlandbereiche im näheren Umfeld angewiesen. In Mecklenburg-Vorpommern sind 
gem. AAB-WEA Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Für den Schreiadler ist innerhalb des VSG 
'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' ein bekannter Brutwald gelegen. Das VR Wind 
29 liegt jedoch außerhalb des erweiterten Prüfbereichs von 5.000 m zum Horststandort des Schreiadlers 
innerhalb des VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch Flächen-
inanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plan-
gebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck des VSG auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine 
störungsempfindlichen Vogelarten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen des VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung zu 
diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlagebedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkungen für zie-
hende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) 
fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Beeinträchtigungen für störungsempfindliche Vo-
gelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.). Auch betriebsbedingte Beeinträchtigungen in 
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Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG 
auswirken, konnten bereits ausgeschlossen werden, da keine störungsempfindlichen Erhaltungszielar-
ten betrachtungsrelevant verbleiben. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die betrach-
tungsrelevant verbleibenden kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten potenziell relevant. Daher ist zu 
prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore 
zwischen Nahrungshabitaten und Brutplatz im VSG für diese Arten vorliegen, für welche das VR Wind 
eine Barriere darstellen würde. 

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Erhaltungszielarten Seeadler 
und Schreiadler ist nicht zu rechnen, da das VR Wind außerhalb des erweiterten Prüfbereichs zu 
bekannten Brutnachweisen der Arten im VSG liegt. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrier-
ewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.8 VR Wind 30 Friedland 

2.8.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 30 Friedland 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden 
Friedland (Stadt) und Galenbeck, südöstlich der Stadt 
Friedland. Es hat eine Größe von etwa 258,5 ha. Im 
Plangebiet befinden sich bereits 8 WEA. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 1.754 m zu 
diesem. 
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Das Plangebiet umfasst vorwiegend landwirtschaftliche Flächen, Gehölze, Gehölzreihen und Hecken, 
Gewässerachsen, eine Kreisstraße und einen Steinbruch/Tagebaufläche mit Gewässer. Im VR Wind 
befinden sich bereits 8 vorhandene Windenergieanlagen. Mit einem Zubau an WEA ist lediglich im nörd-
lichen und südöstlichen Teil des VR Wind zu rechnen. Das VSG erstreckt sich nordwestlich, nördlich, 
nordöstlich und östlich um das Plangebiet. Lediglich der nördlich des Plangebiets gelegene Teil des 
VSG liegt im betrachtungsrelevanten Bereich. Zwischen dem VSG nördlich des Plangebiets und dem 
Plangebiet verlaufen die Bundesstraße B 197 sowie die Landstraßen L 28 und L 282. Die nordöstlichen 
Ausläufer der Stadt Friedland liegen ebenfalls zwischen VSG und Plangebiet. Eine Freileitung befindet 
sich in direkter Linie zwischen VSG und Plangebiet. 

Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind windenergiesensible 
Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für 
diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich (gem. Anlage 1 
Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 1.754 m ist, können anlage-
, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das 
VR Wind in einem Abstand von mindestens 1.754 m Entfernung vom VSG 'Großes Landgrabental, 
Galenbecker und Putzarer See' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden 
Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 30 Friedland die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten11 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten12

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten13

Schreiadler (r, 3000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

- Blässgans (c, 3000 m) 

Saatgans (c, 3000 m) 

Zwergschwan (c, 3000 m) 

Kranich (c, 3000 m) 

Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Weißstorch (r, 2000 m) 
 Rohrweihe (r, 2500 m) 
 Schwarzmilan (r, 2500 m) 
 Rotmilan (r, 3500 m) 
 Fischadler (r, 3000 m) 
 Wespenbussard (r, 2000 m)  

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2347-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielarten, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelarten Rohrweihe, Schwarzmilan und Wespenbussard sind im artspezifischen erweiterten 
Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die 
Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in 
Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. 
Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von 
einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Für den betrachtungsrelevanten Schreiadler sind in 
Mecklenburg-Vorpommern gem. AAB-WEA Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Im VSG ist ein 
bekannter Schreiadler-Brutwald gelegen. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, für welchen 

11 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

12 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

13 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt vorzugsweise 
herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als Bruthabitat. Im 
VSG DE 2347-401 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) sind 
Fischadlerbruten bekannt. Für den erhaltungszielgegenständlichen Weißstorch sind im VSG DE 2347-
401 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) Brutnachweise 
bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten Prüfbereichs zu den 
Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Die Arten Rohrweihe, Schwarzmilan, 
Wespenbussard, Schreiadler, Fischadler und Weißstorch werden daher im Folgenden nicht weiter 
betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Seeadler und Rotmilan, sowie die 
störungsempfindlichen Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 30 liegt außerhalb 
des zentralen (2.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu bekannten 
Horststandorten der Art im VSG. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rotmilan sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die nächsten Brutnachweise der Art im VSG sind im 
artspezifischen erweiterten Prüfbereich gelegen. Die Art brütet bevorzugt in möglichst unzerschnittenen 
Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen, insbesondere im Waldrandbereich und nutzt gelegentlich auch Feldgehölze und 
Baumreihen zur Brut. 

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie A, Nahrungs- und Ruhegebiete 'Land' und 'Gewässer' der Stufen 2-4, Schlafplätze des 
Rastgebiets der Kategorie A[*] 'Galenbecker See und Friedländer Große Wiese' für Schwäne, Gänse 
(Galenbecker See, Untersee) und Kraniche (Galenbecker See, Untersee, Obersee). Das VR Wind liegt 
außerhalb der relevanten Prüfbereiche gem. AAB-WEA zu allen Rastgebieten von Blässgans, Saatgans, 
Zwergschwan und Kranich im VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
störungsempfindlichen Rastvorkommen ausgeschlossen werden, da die Rastgebiete der 
Erhaltungszielarten außerhalb des relevanten Prüfbereichs um das VR Wind liegen und zudem der Lärm 
und die Erschütterungen während der Bautätigkeit zeitlich begrenzt sind. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten im VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. 

Da das VR Wind außerhalb der relevanten Prüfbereiche zu allen Rastgebieten der 
erhaltungszielgegenständlichen und betrachtungsrelevanten Rastvogelarten im VSG gelegen ist, sind 
betriebsbedingte Störwirkungen auf die Rastvogelvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen 
nicht zu erwarten. 
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Zudem bestehen im VR Wind bereits acht WEA, jedoch in dem VSG abgewandten Bereich, sodass die 
Flächen im Umfeld des VR Wind bezüglich der Störwirkungen durch WEA nur geringfügig vorbelastet 
sind. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, 
die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant ist dies für die Rastvorkommen von Gänsen, 
Schwänen und Kranichen.  

Eine anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für Blässgans, Saatgans, 
Zwerschwan und Kranich jedoch nicht zu erwarten, da keine Schlafplätze oder Nahrungsflächen des 
VSG im relevanten Prüfbereich um das VR Wind gelegen sind. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Seeadler und Rotmilan potenziell relevant. Daher 
ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkor-
ridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Für Seeadler und Rotmilan sind lediglich im erweiterten Prüfbereich aktuelle Brutnachweise bekannt. 
Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten Seeadler und Rotmilan 
ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des 
VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen dem Brutplatz 
im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten 
und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
insgesamt ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.9 VR Wind 31 Lübbersdorf 

2.9.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 31 Lübbersdorf 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde 
Galenbeck, östlich der Stadt Friedland. Es hat eine 
Größe von etwa 195,1 ha. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 547 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen, Gehölzreihen, Hecken, ein 
Speicherbauwerk und eine Kreisstraße. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. 
Zwischen dem VSG nördlich des Plangebiets und dem Plangebiet verläuft die Landstraße L 28. Zwi-
schen dem VSG nordöstlich des Plangebiets und dem Plangebiet verläuft die Kreisstraße K 116, welche 
auch das VR Wind im östlichen Bereich schneidet. Zusätzlich liegt der Ort Sandhagen, welcher direkt 
am VSG gelegen ist, zwischen VSG und Plangebiet. Drei landwirtschaftliche Betriebe sowie zwei grö-
ßere Waldbereiche befinden sich ebenfalls zwischen VSG und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind windenergiesensible 
Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für 
diejenigen windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich (gem. Anlage 1 
Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 547 m ist, können anlage-
, betriebs- und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das 
VR Wind in einem Abstand von mindestens 547 m Entfernung vom VSG 'Großes Landgrabental, 
Galenbecker und Putzarer See' befindet. Diese Arten werden in der vorliegenden 
Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 31 Lübbersdorf die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten14 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten15

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten16

Schreiadler (r, 3000 m) 

Weißstorch (r, 1000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

Schwarzmilan (r, 1000 m) 

Rotmilan (r, 1200 m) 

Fischadler (r, 1000 m) 

Wespenbussard (r, 1000 m) 

- Blässgans (c, 3000 m) 

Saatgans (c, 3000 m) 

Zwergschwan (c, 3000 m) 

Kranich (c, 3000 m) 

Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Rohrweihe (r, 2500 m)  

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2347-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielarten, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelarten Rohrweihe und Wespenbussard sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich 
(gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die Bestände der 
Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in Mecklenburg-
Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb 
der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von einem 
Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Für den betrachtungsrelevanten Schreiadler sind in 
Mecklenburg-Vorpommern gem. AAB-WEA Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Im VSG ist ein 
bekannter Schreiadler-Brutwald gelegen. Der Fischadler als Erhaltungszielart des VSG, für welchen 
Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 % des deutschen Gesamtbestandes beherbergt, nutzt vorzugsweise 
herausragende Altbäume und ersatzweise Stromleitungsmasten in Gewässernähe als Bruthabitat. Im 
VSG DE 2347-401 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) sind 
Fischadlerbruten bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten 
Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Die Arten Schreiadler, Fischadler, 
Rohrweihe und Wespenbussard werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Seeadler, Weißstorch, Schwarzmilan 
und Rotmilan, sowie die störungsempfindlichen Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen 
des VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

14 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

15 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

16 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Der Weißstorch hat seine Horststandorte vorwiegend in Siedlungsbereichen und nutzt zur 
Nahrungssuche vorzugsweise frische bis nasse Grünlandflächen. Im VSG 'Großes Landgrabental, 
Galenbecker und Putzarer See' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-
LVO MV) sind Brutnachweise des Weißstorchs bekannt, welche sich außerhalb des zentralen (1.000 
m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (2.000 m) um das VR Wind 31 befinden. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 31 liegt außerhalb 
des zentralen (2.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu bekannten 
Horststandorten der Art im VSG. 

Für die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Schwarzmilan und Rotmilan sind im zentralen 
Prüfbereich keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die nächsten Brutnachweise der Arten 
im VSG sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich gelegen. Die Arten Schwarzmilan und Rotmilan 
brüten bevorzugt in möglichst unzerschnittenen Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-
Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und Altbäumen, insbesondere im Waldrandbereich. Der 
Schwarzmilan brütet insbesondere in Waldrandbereichen in der Nähe von Gewässern, der Rotmilan 
nutzt gelegentlich auch Feldgehölze und Baumreihen zur Brut. 

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie A*, Nahrungs- und Ruhegebiete 'Land' und 'Gewässer' der Stufen 2-4, Schlafplätze des 
Rastgebiets der Kategorie A[*] 'Galenbecker See und Friedländer Große Wiese' für Schwäne, Gänse 
(Galenbecker See, Untersee) und Kraniche (Galenbecker See, Untersee, Obersee). Das VR Wind liegt 
außerhalb der relevanten Prüfbereiche gem. AAB-WEA zu allen Rastgebieten von Bläss-/Saatgans, 
Zwergschwan und Kranich im VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Nahrungsgebieten von hoher bis sehr hoher 
Bedeutung von Rastvogelarten durch Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können nicht 
ausgeschlossen werden, da das VR Wind solche Flächen überlagert (Land Stufe 3 (21%)). Der 
Flächenverlust wird jedoch als nicht erheblich eingeschätzt, da der funktionelle Zusammenhang mit den 
im VSG liegenden Schlafgewässern der Erhaltungszielarten aufgrund der großen Entfernung als gering 
eingestuft wird. Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der weiteren relevanten 
Vogelarten durch Flächeninanspruchnahmen können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
störungsempfindlichen Rastvorkommen ausgeschlossen werden, da die Rastgebiete der 
Erhaltungszielarten außerhalb des relevanten Prüfbereichs um das VR Wind gelegen sind und zudem 
der Lärm und die Erschütterungen während der Bautätigkeit zeitlich begrenzt sind. Baubedingte 
Störungen weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten 
im VSG ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. 

Da das VR Wind außerhalb der relevanten Prüfbereiche zu allen Rastgebieten der 
erhaltungszielgegenständlichen und betrachtungsrelevanten Rastvogelarten im VSG gelegen ist, sind 
betriebsbedingte Störwirkungen auf die Rastvogelvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen 
nicht zu erwarten. 
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Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, 
die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen innerhalb des VSG ausgeschlossen werden kann. Jedoch werden Nahrungsgebiete von hoher 
bis sehr hoher Bedeutung von Rastvogelarten durch das VR Wind überlagert (Land Stufe 3 (21%)). Der 
Flächenverlust wird jedoch als nicht erheblich eingeschätzt, da der funktionelle Zusammenhang mit den 
im VSG liegenden Schlafgewässern der Erhaltungszielarten aufgrund der großen Entfernung als gering 
eingestuft wird. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant ist dies für die Rastvorkommen von Gänsen, 
Schwänen und Kranichen.  

Eine anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für Bläss-/Saatgans, 
Zwergschwan und Kranich jedoch nicht zu erwarten, da keine Schlafplätze oder Nahrungsflächen des 
VSG im relevanten Prüfbereich um das VR Wind gelegen sind. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Seeadler, Weißstorch, Schwarzmilan und 
Rotmilan potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig ge-
nutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Für Seeadler, Weißstorch, Schwarzmilan und Rotmilan sind lediglich im erweiterten Prüfbereich aktuelle 
Brutnachweise bekannt.  

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten Seeadler, Weißstorch, 
Rotmilan und Schwarzmilan ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der 
Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte 
Flugwege zwischen dem Brutplatz im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine 
Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten 
und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
insgesamt ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.10 VR Wind 32 Kotelow 

2.10.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 32 Kotelow 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde 
Galenbeck, östlich der Ortschaft Kotelow. Es hat eine 
Größe von etwa 105,5 ha. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 4 m zu diesem.

Das Plangebiet umfasst Offenland- und Landwirtschaftsflächen, einzelne Gehölze und Gehölzreihen 
sowie Gewässerachsen. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem 
VSG östlich und nördlich des Plangebietes und dem Plangebiet liegen teilweise Offenlandbereiche und 
kleinflächig Waldbereiche. 

Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind folgende 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert: 
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Kollisionsgefährdete Arten17 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten18

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten19

Schreiadler (r, 3000 m) 

Weißstorch (r, 1000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

Schwarzmilan (r, 1000 m) 

Rotmilan (r, 1200 m) 

Fischadler (r, 1000 m) 

Wespenbussard (r, 1000 m) 

Rohrweihe (r, 500 m) 

Rohrdommel (r, 500 m) 

Rohrdommel (r, 500 m) 

Wachtelkönig (r, 500 m) 

Kranich (r, 500 m) 

Blässgans (c, 3000 m) 

Saatgans (c, 3000 m) 

Zwergschwan (c, 3000 m) 

Kranich (c, 3000 m) 

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2347-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielarten, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelarten Rohrdommel, Wachtelkönig und Wespenbussard sind im artspezifischen erweiterten 
Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die 
Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in 
Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. 
Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von 
einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Für den betrachtungsrelevanten Schreiadler sind in 
Mecklenburg-Vorpommern gem. AAB-WEA Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Im VSG ist ein 
bekannter Schreiadler-Brutwald gelegen. Für den erhaltungszielgegenständlichen Weißstorch sind im 
VSG DE 2347-401 bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) 
Brutnachweise bekannt. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des artspezifischen erweiterten 
Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten des VSG. Die Arten Rohrdommel, 
Wachtelkönig, Kranich (Brut), Wespenbussard, Schreiadler und Weißstorch werden daher im Folgenden 
nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Seeadler, Fischadler, Rohrweihe, 
Schwarzmilan und Rotmilan, sowie die störungsempfindliche Brutvogelart Kranich und Rastvorkommen 
von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung 
beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 32 liegt innerhalb des 
zentralen Prüfbereichs (2.000 m) zu bekannten Horststandorten der Art im VSG. 

Der Fischadler nutzt herausragende Altbäume in Wäldern oder Waldrändern, ersatzweise auch 
Stromleitungsmasten als Bruthabitat und ist auf fischreiche Gewässer für die Nahrungssuche 
angewiesen. Mecklenburg-Vorpommern beherbergt etwa 30 % des deutschen Fischadler-
Gesamtbestandes (LUNG MV, 2016). Im VSG 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' 
(bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-LVO MV) sind Brutnachweise des 
Fischadlers bekannt, welche sich außerhalb des zentralen (1.000 m), aber innerhalb des erweiterten 
Prüfbereichs (3.000 m) um das VR Wind 32 befinden. 

17 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

18 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

19 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Für die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Rohrweihe und Rotmilan sind im artspezifischen 
zentralen Prüfbereich um das VR Wind Brutnachweise innerhalb des VSG gelegen. Die Art Rotmilan 
brütet bevorzugt in möglichst unzerschnittenen Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-
Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und Altbäumen, insbesondere im Waldrandbereich, gelegentlich 
werden auch Feldgehölze und Baumreihen genutzt. Die Rohrweihe nutzt störungsarme, weitgehend 
ungenutzte Röhrichte mit hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten sowie geringem Druck 
durch Bodenprädatoren als Bruthabitat, aber auch kleinflächige Schilf- / Röhrichtbereiche werden zur 
Brut genutzt. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Schwarzmilan sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die nächsten Brutnachweise der Art im VSG sind im 
artspezifischen erweiterten Prüfbereich gelegen. Die Art brütet bevorzugt in möglichst unzerschnittenen 
Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen und 
Altbäumen, insbesondere im Waldrandbereich in der Nähe von Gewässern. 

Für die störungsempfindliche Erhaltungszielart Kranich (Brut) sind im artspezifischen Prüfbereich nach 
AAB-WEA um das VR Wind Brutnachweise innerhalb des VSG gelegen. Die Art brütet in nassen 
Waldbereichen, wasserführenden Söllen und Senken, Mooren, Sümpfen oder Verlandungszonen von 
Gewässern. 

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie A, Nahrungs- und Ruhegebiete Land und Gewässer der Stufen 2-4, Schlafplatz der Kategorie 
A[*] 'Galenbecker See und Friedländer Große Wiese' für Schwäne, Gänse (Galenbecker See, Untersee) 
und Kraniche (Galenbecker See, Untersee, Obersee). Das VR Wind liegt im Prüfbereich von 3.000 m 
zu Schlafplätzen des Rastgebietes der Kategorie A[*] 'Galenbecker See und Friedländer Große Wiese' 
für Schwäne, Gänse (Galenbecker See) und Kraniche (Galenbecker See, Obersee). 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Nahrungsgebieten von hoher bis sehr hoher 
Bedeutung von Rastvogelarten durch Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können nicht 
ausgeschlossen werden, da das VR Wind solche Flächen überlagert (Land Stufe 3 (61%)). Der 
funktionelle Zusammenhang mit den im VSG liegenden Schlafgewässern 'Galenbecker See und 
Friedländer Große Wiese' der Erhaltungszielarten Blässgans, Saatgans, Zwergschwan und Kranich 
(Rast) wird hoch eingeschätzt. Der potenzielle Habitatverlust im Prüfbereich zu diesem Schlafgewässer 
beträgt etwa 62 ha. Somit wird der Habitatverlust der Rastvogelarten Blässgans, Saatgans, 
Zwergschwan und Kranich durch baubedingte Flächeninanspruchnahme als erheblich einge-
stuft. Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der weiteren relevanten Vogelarten 
durch Flächeninanspruchnahmen können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die 
sich maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
störungsempfindlichen Erhaltungszielart Kranich (Brut) nicht ausgeschlossen werden, da die Art 
gem. AAB-WEA insbesondere gegenüber baubedingten Störungen empfindlich ist und innerhalb des 
relevanten Prüfbereichs um das VR Wind einen bekannten Brutplatz hat. Auch eine Beeinträchtigung 
des Kranich als Rastvogelart kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, da die Art innerhalb des 
VSG innerhalb von 500 m zum VR Wind Nahrungs- und Ruhegebiete hat. Baubedingte 
Beeinträchtigungen der weiteren störungsempfindlichen Rastvogelarten Blässgans, Saatgans und 
Zwergschwan können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, da das VR Wind innerhalb von 300 m 
(Schwäne) / 400 m (Gänse) zu Nahrungs- und Ruhegebieten gelegen ist. Der potenzielle 
Habitatverlust der Rastvogelarten durch baubedingte Störwirkungen wird als erheblich einge-
stuft. Baubedingte Störungen der weiteren Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen Brutplätzen 
und VR Wind sowie der zeitlich begrenzten Bautätigkeit als nicht erheblich eingestuft. 
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Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Brutvogelart Kranich, sowie Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und 
Kranichen des VSG als empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA 
einzustufen. Aufgrund der bekannten Brutnachweise der Erhaltungszielart Kranich (Brut) im 
artspezifisch relevanten Prüfbereich um das VR Wind können Beeinträchtigungen durch Störwirkungen 
für diese Art nicht ausgeschlossen werden.  

Da das VR Wind innerhalb von 3.000 m zu Schlafplätzen von Gänsen, Schwänen (Galenbecker See) 
und Kranichen (Galenbecker See, Obersee) im VSG als Teil des Rastgebietes 'Galenbecker See und 
Friedländer Große Wiese' der Kategorie A[*] liegt, können erhebliche Beeinträchtigungen durch 
betriebsbedingte Störwirkungen für die Rastvogelarten Bläss- und Saatgans sowie Zwergschwan und 
Kranich nicht ausgeschlossen werden.   

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitat-
verlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit für die 
Arten Kranich (Brut, Rast), Bläss- und Saatgans sowie Zwergschwan nicht ausgeschlossen wer-
den. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen innerhalb des VSG ausgeschlossen werden kann. Jedoch werden Nahrungsgebiete von hoher 
bis sehr hoher Bedeutung von Rastvogelarten durch das VR Wind überlagert (Land Stufe 3 (61%)). Der 
funktionelle Zusammenhang mit den im VSG liegenden Schlafgewässern 'Galenbecker See und 
Friedländer Große Wiese' der Erhaltungszielarten Blässgans, Saatgans, Zwergschwan und Kranich 
(Rast) wird hoch eingeschätzt. Der potenzielle Habitatverlust im Prüfbereich zu diesem Schlafgewässer 
beträgt etwa 62 ha. Somit wird der Habitatverlust der Rastvogelarten Blässgans, Saatgans, 
Zwergschwan und Kranich durch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme als erheblich einge-
stuft.

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbe-
sondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant 
ist dies für die Brutvogelart Kranich, sowie Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen. 
Eine erhebliche anlagebedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für die störungssensible 
Brutvogelart Kranich jedoch nicht zu erwarten, da diese Art gemäß AAB-WEA (LUNG MV, 2016) vor 
allem gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen von WEA empfindlich ist. Eine anlage- und 
betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für die erhaltungszielgegenständlichen 
Rastvogelarten Bläss- und Saatgans sowie Zwergschwan und Kranich ebenfalls nicht zu erwarten, da 
es keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen den bekannten 
Schlafgewässern sowie Nahrungs- und Ruhegebieten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere 
darstellen würde. Es ist davon auszugehen, dass die im Schlafgewässer rastenden Arten vorrangig die 
Nahrungs- und Ruhegebiete nutzen, welche direkt an das Schlafgewässer angrenzen und im VSG 
gelegen sind. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Seeadler, Fischadler, Rohrweihe, Schwarzmilan 
und Rotmilan potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig 
genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorlie-
gen. 

Aktuelle bekannte Brutnachweise von Seeadler, Rohrweihe und Rotmilan liegen innerhalb des 
artspezifischen zentralen Prüfbereichs der Arten um das VR Wind. Somit können Beeinträchtigungen 
durch kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkung für diese Arten nicht sicher 
ausgeschlossen werden. 

Für Fischadler und Schwarzmilan sind lediglich im erweiterten Prüfbereich aktuelle Brutnachweise 
bekannt. Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten ist durch das 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 

VSG „Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ (DE 2347-401) 

17.07.2025 43 

VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine 
ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen dem Brutplatz im VSG und 
Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenver-
lusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, 
können somit für Seeadler, Rohrweihe und Rotmilan nicht ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht 
sicher ausgeschlossen werden. 

ja
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen ver-
träglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

2.10.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung Stufe I konnten bereits Beeinträchtigungen für fol-

gende erhaltungszielgegenständliche Brut- und Rastvogelarten des VSG ausgeschlossen 

werden: 

 für sämtliche nicht windenergieempfindlichen Vogelarten 

 für die betrachtungsrelevanten windenergieempfindlichen Vogelarten: Rohrdommel, 

Wachtelkönig, Wespenbussard, Schreiadler, Weißstorch, Schwarzmilan, Fischadler 

Des Weiteren werden folgende Wirkfaktoren keine erheblichen Beeinträchtigungen im Vogel-

schutzgebiet auslösen: 

 anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende 

oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

Die oben genannten erhaltungszielgegenständlichen Arten und Wirkfaktoren sind nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung Stufe II. 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Stufe I konnten für folgende erhaltungszielgegenständli-

che Brut- und Rastvögel erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden: 

 Kranich (r) 

 Seeadler (r) 
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 Rohrweihe (r) 

 Rotmilan (r) 

 Kranich (c) 

 Blässgans (c) 

 Saatgans (c) 

 Zwergschwan (c) 

Beeinträchtigungen für diese Vogelarten entstehen durch: 

 baubedingter Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch 

Flächeninanspruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) (Blässgans, Saatgans, 

Zwergschwan, Kranich (Rast)) 

 baubedingte Störungen von geschützten Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, 

visuelle Wirkungen (Blässgans, Saatgans, Zwergschwan, Kranich (Brut, Rast) 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten der geschützten Arten durch 

Flächeninanspruchnahme (WEA, Zuwegung) (Blässgans, Saatgans, Zwergschwan, Kra-

nich (Rast)) 

 betriebsbedingte Störungen von geschützten Vogelarten insbesondere durch visuelle 

Wirkungen und Lärm (Blässgans, Saatgans, Zwergschwan, Kranich (Brut, Rast)) 

 betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen und Barrierewirkungen für Aus-

tauschbeziehungen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräu-

men (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde kollisionsempfindliche Vogelarten 

(Seeadler, Rohrweihe, Rotmilan) 

Maßnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung 

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen zur Minde-

rung und Schadensbegrenzung der Prognose zugrunde gelegt, die auf der nachfolgenden 

Planungsebene im Einzelfall zu konkretisieren und festzulegen sind.  

Seeadler (r) 

 Antikollisionssysteme 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

Rohrweihe (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 
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 Kleinräumige Standortwahl (Micro-Siting) 

Rotmilan (r) 

 Antikollisionssysteme 

oder 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Kleinräumige Standortwahl (Micro-Siting) 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

 Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich (ergänzend) 

Kranich (r) 

 Einhalten des Abstands von 500 m zu Brutplätzen 

 Bauzeitenbeschränkung während der Brutzeit: April bis Juli  

Kranich (c), Blässgans (c), Saatgans (c), Zwergschwan (c) 

 Einhalten der Abstände von 500 m bzw. 3.000 m zu Rastplätzen 

 Bei Bautätigkeiten in direkter Nähe zu Rastgebieten sind geeignete Bauzeitenbeschrän-

kungen einzuhalten: 

- 01.10. bis 15.12. sowie 15.02. bis 15.04. (Kranich) 

- 01.10. bis 15.04. (Blässgans) 

- 01.10. bis 28.02. (Saatgans) 

- 01.11. bis 28.02. (Zwergschwan) 

 Anlage von Nahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der WEA mit Lenkungs-

funktion: Maßnahmen zur Herstellung von Nahrungshabitaten im Grünland und Acker. 

Prognose der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von erhaltungszielgegenständli-

chen Brut- und Rastvogelarten 

Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich auf die Auswirkungen der Planung, die auf Regional-

planungsebene erkennbar sind. 

Betriebs-, bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen der Blässgans, Saatgans, des 

Zwergschwans und Kranichs (Rast), bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Kra-

nichs (Brut) sowie betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Seeadler, Rohrweihe und Rotmi-

lan innerhalb der artspezifischen Wirkbereiche sind nicht sicher auszuschließen. 
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Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen zur Minderung bzw. Schadensbe-

grenzung können Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Kollisionen für den Seeadler, die 

Rohrweihe und den Rotmilan, bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahmen für Rast-

vorkommen von Blässgans, Saatgans, Zwergschwan und Kranich sowie baubedingte Störun-

gen von Kranich (Brut, Rast), Blässgans, Saatgans und Zwergschwan hinreichend gemindert 

werden. Bei der Umsetzung der oben dargestellten Maßnahmen bedarf es einer Begleitung 

durch Monitoring und Risikomanagement. 

Betriebsbedingte Störungen des Kranichs (Brut) können nicht hinreichend gemindert werden, 

da das VR Wind bis auf 430 m an Brutnachweise der Art heranreicht und davon auszugehen 

ist, dass WEA innerhalb des artspezifischen Prüfabstands errichtet werden. 

Betriebsbedingte Störungen des Kranichs (Rast), der Blässgans, Saatgans und des Zwerg-

schwans können nicht hinreichend gemindert werden, da das VR Wind bis auf 1.500 m an 

Schlafgewässer der Arten heranreicht und davon auszugehen ist, dass WEA innerhalb des 

artspezifischen Prüfabstands errichtet werden. 

Zusammenfassend können erhebliche Beeinträchtigungen auf die erhaltungszielgegenständ-

lichen Arten Kranich (Brut, Rast), Blässgans, Saatgans und Zwergschwan des Vogelschutz-

gebietes demnach nicht sicher ausgeschlossen werden. 

Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-

Verträglichkeitsabschätzung“. 
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2.11 VR Wind 33 Galenbeck 

2.11.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 33 Galenbeck 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde 
Galenbeck, nordwestlich der Ortschaft Galenbeck. Es 
hat eine Größe von etwa 65,9 ha. 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2347-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG direkt angrenzend an dieses. 

Das Plangebiet umfasst vorwiegend Grünland- und Landwirtschaftsflächen, Gewässerachsen, eine 
Gehölzreihe und einen Weg. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. 

Im VSG DE 2347-401 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' sind folgende 
windenergiesensible Vogelarten als betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO 
M-V definiert: 
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Kollisionsgefährdete Arten20 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten21

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten22

Schreiadler (r, 3000 m) 

Weißstorch (r, 1000 m) 

Seeadler (r, 2000 m) 

Schwarzmilan (r, 1000 m) 

Rotmilan (r, 1200 m) 

Fischadler (r, 1000 m) 

Wespenbussard (r, 1000 m) 

Rohrweihe (r, 500 m) 

Rohrdommel (r, 500 m) 

Rohrdommel (r, 500 m) 

Wachtelkönig (r, 500 m) 

Kranich (r, 500 m) 

Blässgans (c, 3000 m) 

Saatgans (c, 3000 m) 

Zwergschwan (c, 3000 m) 

Kranich (c, 3000 m) 

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2347-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielarten, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelarten Rohrdommel, Wachtelkönig, Kranich (Brut), Schwarzmilan und Wespenbussard sind 
im artspezifischen erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise 
innerhalb des VSG bekannt. Die Bestände der Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-
, See- und Fischadler werden in Mecklenburg-Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten 
zu den Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-
Erhaltungszielarten daher nicht von einem Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Für den 
betrachtungsrelevanten Schreiadler sind in Mecklenburg-Vorpommern gem. AAB-WEA 
Schreiadlerschutzareale ausgewiesen. Im VSG ist ein bekannter Schreiadler-Brutwald gelegen. Für den 
erhaltungszielgegenständlichen Weißstorch sind im VSG DE 2347-401 bzw. innerhalb von 2 km zur 
Schutzgebietsgrenze (vgl. Natura-2000-LVO MV) Brutnachweise bekannt. Das VR Wind liegt jedoch 
außerhalb des artspezifischen erweiterten Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelarten 
des VSG. Die Arten Rohrdommel, Wachtelkönig, Kranich (Brut), Schwarzmilan, Wespenbussard, 
Schreiadler und Weißstorch werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Seeadler, Fischadler, Rohrweihe und 
Rotmilan, sowie die störungsempfindlichen Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des 
VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 33 liegt innerhalb des 
zentralen Prüfbereichs (2.000 m) zu bekannten Horststandorten der Art im VSG. 

Der Fischadler nutzt herausragende Altbäume in Wäldern oder Waldrändern, ersatzweise auch 
Stromleitungsmasten als Bruthabitat und ist auf fischreiche Gewässer für die Nahrungssuche 
angewiesen. Mecklenburg-Vorpommern beherbergt etwa 30 % des deutschen Fischadler-
Gesamtbestandes (LUNG MV, 2016). Im VSG 'Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See' 
(bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-LVO MV) sind Brutnachweise des 
Fischadlers bekannt, welche sich außerhalb des zentralen (1.000 m), aber innerhalb des erweiterten 
Prüfbereichs (3.000 m) um das VR Wind 33 befinden. 

20 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

21 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

22 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Für die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Rohrweihe und Rotmilan sind im zentralen Prüfbereich 
keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die nächsten Brutnachweise der Arten im VSG sind 
im artspezifischen erweiterten Prüfbereich gelegen. Die Art Rotmilan brütet bevorzugt in möglichst 
unzerschnittenen Landschaftsbereichen aus Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit 
Altbeständen und Altbäumen, insbesondere im Waldrandbereich, gelegentlich werden auch 
Feldgehölze und Baumreihen genutzt. Die Rohrweihe nutzt störungsarme, weitgehend ungenutzte 
Röhrichte mit hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten sowie geringem Druck durch 
Bodenprädatoren als Bruthabitat, aber auch kleinflächige Schilf- / Röhrichtbereiche werden zur Brut 
genutzt. 

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie A, Nahrungs- und Ruhegebiete Land und Gewässer der Stufen 2-4, Schlafplatz der Kategorie 
A[*] 'Galenbecker See und Friedländer Große Wiese' für Schwäne, Gänse (Galenbecker See, Untersee) 
und Kraniche (Galenbecker See, Untersee, Obersee). Das VR Wind liegt im Prüfbereich von 3.000 m 
zu Schlafplätzen des Rastgebietes der Kategorie Kategorie A[*] 'Galenbecker See und Friedländer 
Große Wiese' für Schwäne, Gänse (Galenbecker See) und Kraniche (Galenbecker See, Obersee). 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine Beeinträchtigung der störungsempfindlichen 
Erhaltungszielart Kranich (Rast) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, da die Art gem. AAB-WEA 
insbesondere gegenüber baubedingten Störungen empfindlich ist und innerhalb des VSG innerhalb von 
500 m zum VR Wind Nahrungs- und Ruhegebiete hat. Baubedingte Beeinträchtigungen der weiteren 
störungsempfindlichen Rastvogelarten Blässgans, Saatgans und Zwergschwan können ebenfalls nicht 
ausgeschlossen werden, da das VR Wind innerhalb von 300 m (Schwäne) / 400 m (Gänse) zu 
Nahrungs- und Ruhegebieten gelegen ist. Der potenzielle Habitatverlust der Rastvogelarten durch 
baubedingte Störwirkungen wird als erheblich eingestuft. Baubedingte Störungen der weiteren 
Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen Brutplätzen und VR Wind sowie der zeitlich begrenzten 
Bautätigkeit als nicht erheblich eingestuft. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen des VSG als 
empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. 

Da das VR Wind innerhalb von 3.000 m zu Schlafplätzen von Gänsen, Schwänen (Galenbecker See) 
und Kranichen (Galenbecker See, Obersee) im VSG als Teil des Rastgebietes 'Galenbecker See und 
Friedländer Große Wiese' der Kategorie A[*] liegt, können erhebliche Beeinträchtigungen durch 
betriebsbedingte Störwirkungen für die Rastvogelarten Bläss- und Saatgans sowie Zwergschwan und 
Kranich nicht ausgeschlossen werden. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder 
Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
für die Rastvogelarten Bläss- und Saatgans sowie Zwergschwan und Kranich nicht 
ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 
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Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbe-
sondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant 
ist dies für die Rastvorkommen von Gänsen, Schwänen und Kranichen. Eine anlage- und 
betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für die erhaltungszielgegenständlichen 
Rastvogelarten Bläss- und Saatgans sowie Zwergschwan und Kranich jedoch nicht zu erwarten, da es 
keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen den bekannten 
Schlafgewässern sowie Nahrungs- und Ruhegebieten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere 
darstellen würde. Es ist davon auszugehen, dass die im Schlafgewässer rastenden Arten vorrangig die 
Nahrungs- und Ruhegebiete nutzen, welche direkt an das Schlafgewässer angrenzen und im VSG 
gelegen sind. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Seeadler, Fischadler, Rohrweihe und Rotmilan 
potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nah-
rungshabitate oder Flugkorridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Aktuelle bekannte Brutnachweise vom Seeadler liegen innerhalb des zentralen Prüfbereichs der Art um 
das VR Wind. Somit können Beeinträchtigungen durch kollisionsbedingte Individuenverluste und Barri-
erewirkung für diese Art nicht sicher ausgeschlossen werden. 

Für Fischadler, Rohrweihe und Rotmilan sind lediglich im erweiterten Prüfbereich aktuelle 
Brutnachweise bekannt. Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten 
Fischadler und Rotmilan ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der 
Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte 
Flugwege zwischen dem Brutplatz im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine 
Barriere darstellen würde. 

Kollisionsbedingte Individuenverluste und Barrierewirkungen können für die Art Rohrweihe nicht sicher 
ausgeschlossen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die Grünlandflächen welche vom VR Wind 
überlagert werden regelmäßig von den im VSG brütenden Vögeln als Nahrungshabitat genutzt werden 
und somit das VR Wind regelmäßig durchflogen wird. 

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenver-
lusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, 
können somit für den Seeadler und die Rohrweihe nicht ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung nicht 
sicher ausgeschlossen werden. 

ja
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen ver-
träglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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2.11.2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe II 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung Stufe I konnten bereits Beeinträchtigungen für fol-

gende erhaltungszielgegenständliche Brut- und Rastvogelarten des VSG ausgeschlossen 

werden: 

 für sämtliche nicht windenergieempfindlichen Vogelarten 

 für die betrachtungsrelevanten windenergieempfindlichen Vogelarten: Rohrdommel, 

Wachtelkönig, Kranich (Brut), Schwarzmilan, Wespenbussard, Schreiadler, Weißstorch, 

Fischadler, Rotmilan 

Des Weiteren werden folgende Wirkfaktoren keine erheblichen Beeinträchtigungen im Vogel-

schutzgebiet auslösen: 

 baubedingter Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch 

Flächeninanspruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 anlagebedingter Verlust von Habitaten der geschützten Arten durch 

Flächeninanspruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende 

oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

Die oben genannten erhaltungszielgegenständlichen Arten und Wirkfaktoren sind nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung Stufe II. 

Auf Grundlage des Ergebnisses der Stufe I konnten für folgende erhaltungszielgegenständli-

che Brut- und Rastvögel erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden: 

 Seeadler (r) 

 Rohrweihe (r) 

 Kranich (c) 

 Blässgans (c) 

 Saatgans (c) 

 Zwergschwan (c) 

Beeinträchtigungen für diese Vogelarten entstehen durch: 

 baubedingte Störungen von geschützten Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, 

visuelle Wirkungen (Blässgans, Saatgans, Zwergschwan, Kranich (Rast)) 

 betriebsbedingte Störungen von geschützten Vogelarten insbesondere durch visuelle 

Wirkungen und Lärm (Blässgans, Saatgans, Zwergschwan, Kranich (Rast)) 
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 betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen und Barrierewirkungen für Aus-

tauschbeziehungen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräu-

men (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde kollisionsempfindliche Vogelarten 

(Seeadler, Rohrweihe) 

Maßnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung 

Um erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Maßnahmen zur Minde-

rung und Schadensbegrenzung der Prognose zugrunde gelegt, die auf der nachfolgenden 

Planungsebene im Einzelfall zu konkretisieren und festzulegen sind.  

Seeadler (r) 

 Antikollisionssysteme 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

Rohrweihe (r) 

 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

oder 

 Phänologiebedingte Abschaltung 

 Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der 

WEA (ergänzend) 

Kranich (c), Blässgans (c), Saatgans (c), Zwergschwan (c) 

 Einhalten der Abstände von 500 m bzw. 3.000 m zu Rastplätzen 

 Bei Bautätigkeiten in direkter Nähe zu Rastgebieten sind geeignete Bauzeitenbeschrän-

kungen einzuhalten: 

- 01.10. bis 15.12. sowie 15.02. bis 15.04. (Kranich) 

- 01.10. bis 15.04. (Blässgans) 

- 01.10. bis 28.02. (Saatgans) 

- 01.11. bis 28.02. (Zwergschwan) 

 Anlage von Nahrungshabitaten außerhalb des Wirkungsbereichs der WEA mit Lenkungs-

funktion: Maßnahmen zur Herstellung von Nahrungshabitaten im Grünland und Acker. 

Prognose der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen von erhaltungszielgegenständli-

chen Brut- und Rastvogelarten 

Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich auf die Auswirkungen der Planung, die auf Regional-

planungsebene erkennbar sind. 
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Betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Seeadler und Rohrweihe und bau- und betriebsbe-

dingte Beeinträchtigungen von Blässgans, Saatgans, des Zwergschwans und Kranichs (Rast) 

innerhalb der artspezifischen Wirkbereiche sind nicht sicher auszuschließen. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen zur Minderung bzw. Schadensbe-

grenzung können Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Kollisionen für den Seeadler und 

die Rohrweihe, sowie baubedingte Störungen von Kranich (Rast), Blässgans, Saatgans und 

Zwergschwan hinreichend gemindert werden. Bei der Umsetzung der oben dargestellten Maß-

nahmen bedarf es einer Begleitung durch Monitoring und Risikomanagement. 

Betriebsbedingte Störungen des Kranichs (Rast), der Blässgans, Saatgans und des Zwerg-

schwans können nicht hinreichend gemindert werden, da das VR Wind bis auf 1.500 m an 

Schlafgewässer der Arten heranreicht und davon auszugehen ist, dass WEA innerhalb des 

artspezifischen Prüfabstands errichtet werden. 

Zusammenfassend können erhebliche Beeinträchtigungen auf die erhaltungszielgegenständ-

lichen Arten Kranich (Rast), Blässgans, Saatgans und Zwergschwan des Vogelschutzgebietes 

demnach nicht sicher ausgeschlossen werden. 

Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-

Verträglichkeitsabschätzung“. 
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3 Gesamtergebnis und Fazit 

Gesamtergebnis und Fazit  

Ergebnis 

Die geprüften Vorranggebiete Wind 23 Altentreptow-O, 24 Breest, 26 

Bartow-1, 27 Pritzenow, 28 Bartow-2, 29 Friedland-S, 30 Friedland und 

31 Lübbersdorf des RREP Wind sind mit dem Schutzzweck und den 

Erhaltungszielen des Vogelschutzgebietes „Großes Landgrabental, Ga-

lenbecker und Putzarer See“ (DE 2347-401) verträglich. Die geprüften 

Vorranggebiete Wind 32 Kotelow und 33 Galenbeck des RREP Wind 

sind mit dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen des Vogelschutz-

gebietes „Großes Landgrabental, Galenbecker und Putzarer See“ (DE 

2347-401) nicht verträglich. 
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